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MITTEILUNG AN DIE AKTIONÄRE 

 
 
Für den Fonds und seinen Teilfonds erfolgt ein Korrigendum an der Mitteilung an die Aktionäre, welche 
im März 2025 veröffentlicht wurde. 
 

Für den einzigen Teilfonds DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy (der “Teilfonds”), 

 
Infolge eines technischen Fehlers und entgegen der im März 2025 veröffentlichten Mitteilung 
an die Aktionäre ist keine Aktualisierung der ESG-Bewertungsmethodik des Teilfonds in den 
vorvertraglichen Informationen vorgesehen. Die bestehende ESG-Bewertungsmethodik bleibt 
unverändert und wird wie folgt beibehalten:  
 

Fortgeltung der ESG-Bewertungsmethodik 

ESG-Bewertungsmethodik 

 

Der Teilfonds strebt an, die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu erreichen, indem potenzielle Anlagen 

unabhängig von deren wirtschaftlichen Erfolgsaussichten anhand einer hauseigenen DWS ESG-Bewertungsmethodik 

bewertet und darauf basierend Ausschlusskriterien angewendet werden. Die DWS ESG-Bewertungsmethodik basiert 

auf der DWS ESG-Datenbank, die Daten mehrerer ESG-Datenanbieter, öffentliche Quellen und/oder interne 

Bewertungen nutzt, um abgeleitete Gesamtbewertungen zu erzielen. Interne Bewertungen berücksichtigen unter 

anderem die zukünftig erwarteten ESG-Entwicklungen eines Emittenten, Plausibilität der Daten im Hinblick auf 

vergangene oder zukünftige Ereignisse, Dialogbereitschaft zu ESG-Themen und ESG-spezifische Entscheidungen 

eines Unternehmens. 

 

Die DWS ESG-Datenbank leitet, wie nachfolgend näher beschrieben, innerhalb verschiedener Bewertungsansätze 

kodierte Bewertungen ab. Einzelne Bewertungsansätze basieren dabei auf einer Buchstabenskala von „A“ bis „F“. 

Hierbei erhalten Emittenten jeweils eine von sechs möglichen Bewertungen, wobei „A“ die höchste Bewertung und „F“ 

die niedrigste Bewertung auf der Skala darstellen. Innerhalb anderer Bewertungsansätze stellt die DWS ESG-

Datenbank gesonderte Bewertungen bereit, darunter zum Beispiel in Bezug auf Umsätze aus kontroversen Sektoren 

oder den Grad der Involvierung in kontroverse Waffen. Wird die Bewertung eines Emittenten entsprechend einem 

Bewertungsansatz als nicht ausreichend erachtet, ist es dem Teilfonds untersagt, in diesen Emittenten 

beziehungsweise diese Anlage zu investieren, auch wenn dieser oder diese entsprechend den anderen 

Bewertungsansätzen grundsätzlich investierbar wäre. 

 

Die DWS ESG-Datenbank nutzt unter anderem folgende Bewertungsansätze zur Beurteilung, ob die beworbenen 

ökologischen und sozialen Merkmale bei Emittenten beziehungsweise Anlagen vorliegen und Unternehmen, in die 

investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden: 

 

• DWS Klima- und Transitionsrisiko-Bewertung  

Die DWS Klima- und Transitionsrisiko-Bewertung beurteilt Emittenten im Zusammenhang mit dem Klimawandel und 

Umweltveränderungen, zum Beispiel in Bezug auf die Reduzierung von Treibhausgasen und Wasserschutz. Dabei 

werden Emittenten, die zum Klimawandel und anderen negativen Umweltveränderungen weniger beitragen, 

beziehungsweise die diesen Risiken weniger ausgesetzt sind, besser bewertet. Emittenten mit einem exzessiven 

Klima- und Transitionsrisikoprofil (d.h. einer „F“-Bewertung) sind als Anlage ausgeschlossen. 

 

• DWS Norm-Bewertung  

Die DWS Norm-Bewertung beurteilt das Verhalten von Unternehmen zum Beispiel im Rahmen der Prinzipien des UN 

Global Compact, der Standards der International Labour Organisation sowie allgemein anerkannter internationaler 

Normen und Grundsätze. Die DWS Norm-Bewertung prüft zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen, Verletzungen 

von Arbeitnehmerrechten, Kinder- oder Zwangsarbeit, nachteilige Umweltauswirkungen und Geschäftsethik. Bei der 

Bewertung werden Verstöße gegen die zuvor genannten internationalen Standards berücksichtigt. Diese werden 

anhand von Daten von ESG-Datenanbietern und/oder anderer vorliegender Informationen, wie zum Beispiel die 

erwarteten zukünftigen Entwicklungen dieser Verstöße sowie die Bereitschaft des Unternehmens, einen Dialog über 

diesbezügliche Unternehmensentscheidungen aufzunehmen, bewertet. Unternehmen mit der schlechtesten DWS 

Norm-Bewertung (d.h. einer „F“-Bewertung) sind als Anlage ausgeschlossen. 

 

 • UN Global Compact-Bewertung  

Zusätzlich zur DWS-Norm Bewertung werden Unternehmen ausgeschlossen, die direkt in eine oder mehrere sehr 

schwerwiegende, ungelöste Kontroversen in Bezug auf die Prinzipien des UN Global Compact verwickelt sind. 

 



 

  

 • DWS ESG-Qualitätsbewertung  

Die DWS ESG-Qualitätsbewertung unterscheidet zwischen Unternehmen und staatlichen Emittenten. 

 

Für Unternehmen ermöglicht die DWS ESG-Qualitätsbewertung einen Peer-Group-Vergleich basierend auf einem 

anbieterübergreifenden Konsens über die ESG-Gesamtbewertung (Best-in-Class Ansatz), zum Beispiel in Bezug auf 

den Umgang mit Umweltveränderungen, Produktsicherheit, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik. Die 

Vergleichsgruppe für Unternehmen setzt sich aus Unternehmen aus dem gleichen Industriesektor zusammen. Die in 

diesem Vergleich besser bewerteten Unternehmen erhalten eine bessere Bewertung, während die im Vergleich 

schlechter bewerteten Unternehmen eine schlechtere Bewertung erhalten. Unternehmen, die im Vergleich zu ihrer 

Vergleichsgruppe am schlechtesten bewertet sind (d.h. eine „F“-Bewertung), sind als Anlage ausgeschlossen.  

 

Für staatliche Emittenten beurteilt die DWS ESG-Qualitätsbewertung einen Staat über eine Vielzahl an ESG-Kriterien. 

Indikatoren für Umweltaspekte sind zum Beispiel der Umgang mit dem Klimawandel, natürliche Ressourcen und 

Katastrophenanfälligkeit, Indikatoren für Soziales sind unter anderem das Verhältnis zu Kinderarbeit, 

Gleichberechtigung und die herrschenden sozialen Bedingungen, und Indikatoren für eine gute Regierungsführung 

sind zum Beispiel das politische System, das Vorhandensein von Institutionen sowie die Rechtsstaatlichkeit. Darüber 

hinaus berücksichtigt die DWS ESG-Qualitätsbewertung explizit die zivilen und demokratischen Freiheiten eines 

Landes. Staaten, die im Vergleich zu ihrer Vergleichsgruppe (jeweils getrennt für entwickelte Länder und 

Schwellenländer) am schlechtesten bewertet sind (d.h. eine „F“-Bewertung), sind als Anlage ausgeschlossen. 

 

• Freedom House Status  

Freedom House ist eine internationale Nichtregierungsorganisation, welche Länder nach dem Grad ihrer politisch-

zivilen Freiheit klassifiziert. Auf Basis des Freedom House Status werden Staaten ausgeschlossen, die von Freedom 

House als “nicht frei” gekennzeichnet werden. 

 

• Beteiligung an umstrittenen Sektoren  

Investitionen in Unternehmen, die in bestimmten Geschäftsbereichen tätig sind und Geschäftstätigkeiten in 

kontroversen Bereichen („kontroverse Sektoren“) ausüben, sind ausgeschlossen. Der Ausschluss aus dem Portfolio 

erfolgt nach dem Anteil am Gesamtumsatz, den die Unternehmen in kontroversen Sektoren erzielen. 

 

Umsatzobergrenzen für den Ausschluss kontroverser Sektoren:  

- Herstellung von Produkten und/oder Erbringung von Dienstleistungen in der Rüstungsindustrie: mindestens 5%  

- Herstellung und/oder Vertrieb von zivilen Handfeuerwaffen oder Munition: mindestens 5%  

- Herstellung von Tabakwaren: mindestens 5%  

- Herstellung von Produkten und/oder Erbringung von Dienstleistungen für die Glücksspielindustrie: mindestens 5%  

- Herstellung von Erwachsenenunterhaltung: mehr als 0%  

- Unkonventionelle Förderung von Rohöl und/oder Erdgas (einschließlich Ölsand, Ölschiefer/Schiefergas, Bohrungen 

in der Arktis): mehr als 0%  

- Abbau von Kohle: mindestens 1%  

- Stromerzeugung aus Kohle: mindestens 10%  

- Kohleabbau und Ölförderung: mindestens 10%  

- Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und sonstige Nutzung fossiler Brennstoffe (ausgenommen Erdgas): 

mindestens 10%  

- Abbau und Exploration von Ölsand und Ölschiefer und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Ölsand und 

Ölschiefer: mindestens 10%  

 

Der Teilfonds schließt mithilfe einer internen Ermittlungsmethodik Unternehmen mit Kohleausbauplänen aus, die 

beispielsweise eine zusätzliche Kohlegewinnung, Kohleproduktion oder Kohlenutzung planen.  

 

Die vorstehenden Kohleausschlüsse gelten nur für sogenannte „Thermalkohle“, das heißt Kohle, die zur 

Energiegewinnung in Kraftwerken genutzt wird. 

 

 

• DWS Ausschlüsse für kontroverse Waffen  

Unternehmen werden ausgeschlossen, wenn sie als Hersteller von Antipersonenminen, Streumunition, chemischen 

und biologischen Waffen, Nuklearwaffen, Waffen aus abgereichertem Uran oder Uranmunition oder von 

Schlüsselkomponenten des Vorgenannten identifiziert werden. Für die Ausschlüsse können zudem die Beteiligungen 

innerhalb einer Konzernstruktur berücksichtigt werden. 

 

• DWS Use of Proceeds Bond-Bewertung  

Abweichend von den vorab dargestellten Bewertungsansätzen ist eine Anlage in Anleihen von ausgeschlossenen 

Emittenten dennoch zulässig, wenn die besonderen Voraussetzungen für Anleihen mit Erlösverwendung (Use of 

Proceed Bonds) erfüllt sind. Dabei erfolgt zunächst eine Prüfung der Anleihe auf Übereinstimmung mit den ICMA 

Prinzipien für grüne Anleihen (Green Bonds), soziale Anleihen (Social Bonds) oder nachhaltige Anleihen (Sustainability 

Bonds). Zudem wird in Bezug auf den Emittenten der Anleihe ein definiertes Mindestmaß an ESG-Kriterien geprüft 

und Emittenten und deren Anleihen, die solche Kriterien nicht erfüllen, ausgeschlossen.  

 

Emittenten werden basierend auf den folgenden Kriterien ausgeschlossen:  

- Unternehmen und staatliche Emittenten mit der schlechtesten DWS ESG-Qualitätsbewertung im Vergleich zu ihrer 

Vergleichsgruppe (d.h. eine „F“-Bewertung),  

- Staatliche Emittenten die von Freedom House als “nicht frei” gekennzeichnet werden,  

- Unternehmen mit der schlechtesten DWS Norm-Bewertung (d.h. einer „F“-Bewertung),  

- Unternehmen, die direkt in eine oder mehrere sehr schwerwiegende, ungelöste Kontroversen in Bezug auf den UN 



 

  

Global Compact verwickelt sind,  

- Unternehmen mit Involvierung in kontroversen Waffen, oder  

- Unternehmen mit identifizierten Kohleexpansionsplänen 

 

• DWS Zielfondsbewertung  

Die Zielfonds werden wie folgt bewertet: 

 

DWS Zielfondsbewertung  

Die DWS ESG-Datenbank bewertet Zielfonds gemäß der DWS Klima- und Transitionsrisiko-Bewertung, DWS Norm-

Bewertung, UN Global Compact-Bewertung, DWS ESG Qualitätsbewertung, dem Freedom House Status und 

bezüglich der Anlagen in Unternehmen, die als Hersteller oder Hersteller wesentlicher Komponenten von 

Antipersonenminen, Streubomben, chemischer und biologischer Waffen gelten (hierbei werden die 

Beteiligungsverhältnisse innerhalb einer Konzernstruktur entsprechend berücksichtigt). Die Bewertungsmethoden für 

Zielfonds basieren auf einer Gesamtportfoliosicht des Zielfonds unter Berücksichtigung der Anlagen innerhalb des 

Zielfondsportfolios. In Abhängigkeit zum jeweiligen Bewertungsansatz werden Ausschlusskriterien (zum Beispiel 

Toleranzschwellen) definiert, die zu einem Ausschluss des Zielfonds führen. Demnach können innerhalb der Portfolien 

der Zielfonds Anlagen investiert sein, die nicht im Einklang mit den DWS-Standards für Emittenten stehen. 

 

MSCI ESG Fund Rating  

Alle Zielfonds mit einem MSCI ESG Fund Rating von „BBB“, „BB“, „B“ oder „CCC“ sind als Investition ausgeschlossen. 

Davon abweichend gilt für den Ausschluss von Schwellenländer- und Hochzins-Zielfonds ein MSCI ESG Fund Rating 

von „BB“, „B“ oder „CCC“.  

 

Klassifizierung gemäß Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088 (SFDR): Artikel 8 SFDR oder Artikel 9 SFDR  

Darüber hinaus müssen mindestens 75% der Zielfonds Angaben gemäß Artikel 8 SFDR oder Artikel 9 SFDR 

offenlegen. 

 

• Nicht ESG-bewertete Anlageklassen  

Nicht jede Anlage des Teilfonds wird durch die DWS ESG-Bewertungsmethodik bewertet. Dies gilt insbesondere für 

folgende Anlageklassen:  

 

Derivate werden derzeit nicht eingesetzt, um die von dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale 

zu erreichen und werden somit bei der Berechnung des Mindestanteils von Anlagen, die diese Merkmale erfüllen, nicht 

berücksichtigt. Derivate auf einzelne Emittenten dürfen jedoch nur dann für den Teilfonds erworben werden, wenn die 

Emittenten der Basiswerte die Anforderungen der DWS ESG-Bewertungsmethodik erfüllen.  

 

Einlagen bei Kreditinstituten werden nicht mittels der DWS ESG-Bewertungsmethode beurteilt. 

 

 
 

HINWEISE  
 
Den Aktionären wird empfohlen, den aktualisierten Verkaufsprospekt und die entsprechenden 
Basisinformationsblätter anzufordern, erhältlich ab dem Standdatum. Der aktualisierte 
Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie sonstige 
Verkaufsunterlagen sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft und den gegebenenfalls im 
Verkaufsprospekt benannten Zahl- beziehungsweise Informationsstellen erhältlich. Diese Dokumente 
sind darüber hinaus unter www.dws.com/fundinformation verfügbar. 
 

 
Luxemburg, April 2025 

 
DB Advisors SICAV 

 


